
2. Ist Art. 15 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union dahin auszulegen ist, dass der dort niedergelegte 
Grundsatz uneingeschränkt auch auf den Beruf des Apothe
kers anzuwenden ist, ohne dass die öffentlichrechtliche Be
deutung dieses Berufs die unterschiedlichen Regelungen für 
die Inhaber von Apotheken und die Inhaber von Verkaufs
stellen für parapharmazeutische Produkte in Bezug auf den 
Verkauf der in Frage 1 genannten Arzneimittel rechtfertigt? 

3. Sind die Art. 102 und 106 [AEUV] dahin auszulegen, dass 
das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stel
lung uneingeschränkt auf den Beruf das Apothekers an
zuwenden ist, soweit ein Apotheker, der Inhaber einer tra
ditionellen Apotheke ist und aufgrund eines Vertrags mit 
dem Nationalen Gesundheitsdienst Arzneimittel verkauft, 
sich das für die Inhaber von Verkaufsstellen für paraphar
mazeutische Produkte geltende Verbot, Arzneimittel der 
Klasse C zu verkaufen, zu Nutze macht, ohne dass dies 
durch die im Hinblick auf das Allgemeininteresse des Schut
zes der Gesundheit der Bürger zweifellos bestehenden Be
sonderheiten des Apothekerberufs gerechtfertigt ist? 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di Tivoli 
(Italien), eingereicht am 7. November 2012 — Antonella 

Pedone/Maria Adele Corrao 

(Rechtssache C-498/12) 

(2013/C 26/50) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale di Tivoli 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Antonella Pedone 

Beklagte: Maria Adele Corrao 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 130 DPR Nr. 115 vom 30. Mai 2002 im Bereich der 
Festsetzung der Prozesskostenhilfe in der italienischen 
Rechtsordnung — in dem Teil, in dem bestimmt wird, 
dass die dem Anwalt, der Hilfskraft bei den Justizbehörden 
und dem Sachverständigen der Partei zustehenden Beträge 
halbiert werden — mit Art. 47 Abs. 3 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union vereinbar, der bekräf
tigt, dass Personen, die nicht über ausreichende Mittel ver
fügen, Prozesskostenhilfe bewilligt wird, soweit diese Hilfe 
erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam 
zu gewährleisten? 

2. Ist Art. 130 DPR Nr. 115 vom 30. Mai 2002 im Bereich der 
Festsetzung der Prozesskostenhilfe in der italienischen 
Rechtsordnung — in dem Teil, in dem bestimmt wird, 

dass die dem Anwalt, der Hilfskraft bei den Justizbehörden 
und dem Sachverständigen der Partei zustehenden Beträge 
halbiert werden — mit Art. 6 der Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte, wie er nach Art. 52 Abs. 3 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union und des Art. 6 des 
Vertrags von Lissabon in die Gemeinschaftsregelung auf
genommen wurde, vereinbar? 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di Tivoli 
(Italien), eingereicht am 7. November 2012 — Elisabetta 
Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio 

Territoriale di Tivoli u. a. 

(Rechtssache C-499/12) 

(2013/C 26/51) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale di Tivoli 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Elisabetta Gentile 

Beklagte: Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale 
di Tivoli u. a. 

Vorlagefragen 

Ist Art. 130 DPR Nr. 115 vom 30. Mai 2002 im Bereich der 
Festsetzung der Prozesskostenhilfe in der italienischen Rechts
ordnung — in dem Teil, in dem bestimmt wird, dass die dem 
Anwalt, der Hilfskraft bei den Justizbehörden und dem Sach
verständigen der Partei zustehenden Beträge halbiert werden — 
mit Art. 47 Abs. 3 der Charta der Grundrechte der Europäi
schen Union vereinbar, der bekräftigt, dass Personen, die nicht 
über ausreichende Mittel verfügen, Prozesskostenhilfe bewilligt 
wird, soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den 
Gerichten wirksam zu gewährleisten? 

Klage, eingereicht am 6. November 2012 — Europäische 
Kommission/Republik Polen 

(Rechtssache C-500/12) 

(2013/C 26/52) 

Verfahrenssprache: Polnisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: J. 
Hottiaux und H. Støvlbæk) 

Beklagte: Republik Polen
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Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass die Republik Polen dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus Art. 2 der Richtlinie 2011/18/EU der 
Kommission vom 1. März 2011 zur Änderung der Anhänge 
II, V und VI der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des Ei
senbahnsystems in der Gemeinschaft ( 1 ) verstoßen hat, dass 
sie die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht erlassen 
oder der Kommission jedenfalls nicht mitgeteilt hat; 

— der Republik Polen die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie sei am 31. Dezember 
2011 abgelaufen. 

( 1 ) ABl. L 57, S. 21. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts 
Berlin (Deutschland) eingereicht am 8. November 2012 

— Thomas Specht gegen Land Berlin 

(Rechtssache C-501/12) 

(2013/C 26/53) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Berlin 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Thomas Specht 

Beklagter: Land Berlin 

Vorlagefragen 

1. Ist europäisches Primär- und/oder Sekundärrecht, hier ins
besondere die Richtlinie 2000/78/EG ( 1 ), im Sinne eines um
fassenden Verbots ungerechtfertigter Diskriminierung wegen 
des Alters so auszulegen, dass es auch nationale Normen 
über die Besoldung der Landesbeamten erfasst? 

2. Falls die Frage 1 bejaht wird: Ergibt die Auslegung dieses 
europäischen Primär- und/oder Sekundärrechts, dass eine 
nationale Vorschrift, nach der die Höhe des Grundgehalts 
eines Beamten bei Begründung des Beamtenverhältnisses 
maßgeblich von seinem Lebensalter abhängt und anschlie
ßend vor allem in Abhängigkeit von der Dauer des Beam
tenverhältnisses ansteigt, eine unmittelbare oder mittelbare 
Diskriminierung wegen des Alters darstellt? 

3. Falls auch die Frage 2 bejaht wird: Steht die Auslegung 
dieses europäischen Primär- und/oder Sekundärrechts der 
Rechtfertigung einer solchen nationalen Vorschrift mit 
dem gesetzgeberischen Ziel entgegen, Berufserfahrung zu 
honorieren? 

4. Falls auch die Frage 3 bejaht wird: Lässt die Auslegung des 
europäischen Primär- und/oder Sekundärrechts, solange 
keine Implementierung eines diskriminierungsfreien Besol
dungsrechts erfolgt ist, eine andere Rechtsfolge zu, als die 
Diskriminierten rückwirkend gemäß der höchsten Besol
dungsstufe ihrer Besoldungsgruppe zu besolden? 

Ergibt sich die Rechtsfolge des Verstoßes gegen das Diskri
minierungsverbot dabei aus dem europäischen Primär- und/ 
oder Sekundärrecht, hier insbesondere aus der Richtlinie 
2000/78/EG, selbst oder folgt der Anspruch nur aus dem 
Gesichtspunkt mangelhafter Umsetzung europarechtlicher 
Vorgaben nach dem unionsrechtlichen Staatshaftungs
anspruch? 

5. Steht die Auslegung des europäischen Primär- und/oder Se
kundärrechts einer nationalen Maßnahme entgegen, den 
(Nach-) Zahlungs- oder Schadensersatzanspruch davon ab
hängig zu machen, dass die Beamten ihn zeitnah geltend 
gemacht haben? 

6. Falls die Fragen 1 bis 3 bejaht werden: Ergibt die Auslegung 
des europäischen Primär- und/oder Sekundärrechts, dass ein 
Überleitungsgesetz, mit dem die Bestandsbeamten allein 
nach dem Betrag ihres gemäß dem alten (diskriminierenden) 
Besoldungsrecht zum Überleitungsstichtag erworbenen 
Grundgehalts einer Stufe des neuen Systems zugeordnet 
werden, und nach welchem sich der weitere Aufstieg in 
höhere Stufen sodann unabhängig von der absoluten Erfah
rungszeit des Beamten nur nach den seit Inkrafttreten des 
Überleitungsgesetzes hinzugewonnenen Erfahrungszeiten be
misst, eine — bis zum jeweiligen Erreichen der höchsten 
Besoldungsstufe fortdauernde — Perpetuierung der beste
henden Altersdiskriminierung darstellt? 

7. Falls auch die Frage 6 bejaht wird: Steht die Auslegung des 
europäischen Primär- und/oder Sekundärrechts einer Recht
fertigung dieser unbegrenzt fortdauernden Ungleichbehand
lung mit dem gesetzgeberischen Ziel entgegen, nach wel
chem mit dem Überleitungsgesetz nicht (nur) der zum Über
leitungsstichtag bestehende Besitzstand, sondern (auch) die 
Erwartung des nach dem alten Besoldungsrecht prognostisch 
zugewendeten Lebenseinkommens in der jeweiligen Besol
dungsgruppe geschützt werden soll? 

Lässt sich die fortdauernde Diskriminierung der Bestands
beamten dadurch rechtfertigen, dass die Regelungsalternative 
(individuelle Einstufung auch der Bestandsbeamten nach Er
fahrungszeiten) mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand 
verbunden wäre? 

8. Falls in Frage 7 eine Rechtfertigung verneint wird: Lässt die 
Auslegung des europäischen Primär- und/oder Sekundär
rechts, solange keine Implementierung eines diskriminie
rungsfreien Besoldungsrechts auch für die Bestandsbeamten
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